
Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 1351 /2005

VERFÜGUNG

vom 12. Dezember 2005

Thalwil. Öffentlicher Gestaltungsplan Ruderclub Thalwil

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 10. Dezember 2003 beschloss die Gemeindeversammlung Thalwil den öffentlichen

Gestaltungsplan Ruderclub Thalwil. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraft-

bescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 7. Dezember 2004 kein

Rechtsmittel eingelegt. Gegen die vom Bezirksrat Horgen getroffenen Anordnungen ist

gemäss Rechtskraftbescheinigung der Staatskanzlei vom 17. Juni 2004 beim Regierungsrat

kein Rechtsmittel eingereicht worden. Mit Schreiben vom 1. November 2005 ersucht der

Gemeinderat Thalwil um Genehmigung der Vorlage.

Gemäss Zonenplan (RRB Nr. 1105/1994) besteht für die Erholungszone am Seeufer die

Pflicht zum Bauen nach Gestaltungsplan. Die Vorlage beinhaltet die planungsrechtliche

Voraussetzung für den Neubau eines Bootshauses mit Aussenanlagen des Ruderclubs

Thalwil. Der projektierte öffentliche Seeuferweg ist im Plan festgehalten und soll realisiert

werden.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

I. Der öffentliche Gestaltungsplan Ruderclub Thalwil, welchen die Gemeindeversamm-

lung Thalwil am 10. Dezember 2003 festgesetzt hat, wird genehmigt.

Der Gemeinderat Thalwil wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89

PBG öffentlich bekannt zu machen.
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Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil (unter Beilage von drei Dossiers), an die

Kanzlei der Baurekurskommissionen und an das Verwaltungsgericht (unter Beilage

von je einem Dossier) sowie an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter

Beilage von zwei Dossiers).

Zürich, den 12. Dezember 2005
05176810wü/Zst

ARVAmtfür
RaumordnungundVermessung

Für denAuszug:







1. Rechtsgrundlage, Perimeter, Bestandtelle, Zweck

1.1 Gestützt auf § 84 PBG wird für das im Gestaltungsplan mit einer Perimeterlinie
bezeichnete Gebiet ein öffentlicher Gestaltungsplan festgesetzt und der
Gemeindeversammlung zur Zustimmung unterbreitet.

1.2 Rechtsverbindliche Bestandteile dieses Gestaltungsplanes sind:

der Gestaltungsplan (Situation) 1 : 500

die hiermit festgesetzten besonderen Bestimmungen

1.3 Mit diesem Gestaltungsplan wird die planungsrechtliche Grundlage für den
Neubau eines Bootshauses mit Aussenanlagen für den Ruderclub Thalwil
geschaffen.

1.4 Soweit dieser Gestaltungsplan nicht anderes festlegt, gelten die einschlägigen
kommunalen und kantonalen Bauvorschriften.

Baubereich Bootshaus

2.1 Im "Baubereich Bootshaus" ist ein Bootshaus mit Bootslager, Werkstatt,
Garderoben sowie Aufenthalts- und Kursräumen für die Bedürfnisse des
Ruderclubs Thalwil zulässig.

2.2 Zulässig sind zwei Vollgeschosse und eine Gebäudebreite von max. 28 m.

2.3 Das Gebäude ist mit Flachdach zu versehen, dessen höchste Höhe, mit
Ausnahme von einzelnen, kleineren technisch bedingten Aufbauten, die Kote
von 415.50 m ü. M. nicht überschreiten darf.

Auf der Nordostseite ist auf der Höhe der Decke über dem Erdgeschoss ein
Vordach von max. 2. 00 m Auskragung über den Baubereich, auf der
Südostseite ein solches mit max. 3. 00 m Auskragung zulässig.

2.4 Das Gebäude muss sich in Bezug auf Gestaltung und Materialwahl sehr gut
ins Ortsbild und Landschaftsbild einordnen. Aus der architektonischen
Gestaltung soll die Funktion des Gebäudes als Boots- und Clubhaus deutlich
ablesbar sein. Das Flachdach ist zu begrünen.

Aussenanlagen

3.1 Bereich Pfahlrost

Im Bereich Pfahlrost ist ein auf Pfählen abgestützter, begehbarer Rost als
Aussenanlage für die Bedürfnisse des Ruderclubs zulässig. Die Höhenlage
dieses Rostes darf die Kote von 407.50 m ü. M. nicht überschreiten.
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